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Besserer Durchblick bei Rentenbescheiden

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

man stelle sich vor, dass man eine vollkommen korrekte

Steuererklärung abgibt, das Finanzamt jedoch dann einen Fehler

macht, der zu einer deutlich geringeren Steuerlast führt. Fällt der

Fehler später auf, stellt sich regelmäßig die Frage, ob dies noch

geändert werden kann.

Die Antwort: Eine Änderung ist nur im Rahmen der

verfahrensrechtlichen Änderungsvorschriften möglich. Insbesondere

wenn der Bescheid nicht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung

steht, werden viele Änderungsnormen ausscheiden. Ein

Rettungsanker, nach dem der Fiskus dann greift, sind die offenbaren

Unrichtigkeiten. Danach können Schreibfehler, Rechenfehler und

ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die beim Erlass des

Verwaltungsaktes unterlaufen sind, berichtigt werden.

Voraussetzung ist jedoch, dass es sich definitiv um eine solche

offenbare Unrichtigkeit handelt und nicht etwa eine rechtliche

Würdigung gegeben sein kann. Vor diesem Hintergrund hat der BFH

mit Urteil vom 14.01.2020 (Az: VIII R 4/2 17) klargestellt, dass

grundsätzlich eine offenbare Unrichtigkeit vorliegt, wenn aufgrund

eines Scanfehlers eine komplette Anlage zur

Einkommensteuererklärung (und damit eine komplette Einkunftsart)

seitens des Finanzamtes vergessen wird.

Dennoch sollte in der Praxis ganz genau hingeschaut werden. Diese

offenbare Unrichtigkeit erwächst nämlich zu einem Fehler in der

Sachverhaltsermittlung, wenn der Sachbearbeiter aufgrund des

Risikomanagementsystems einen Prüfhinweis hinsichtlich der

fehlenden Einkünfte erhält, diese jedoch ignoriert. Ignoranz führt halt

nicht zum Ziel.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre.

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke

Hank und Partner mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

Hagenbacher Ring 127 , 74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791/95031-0 | Telefax: 0791/95031-11

http://www.hank-und-partner.de

info@hank-und-partner.de



Dezember 2020

Schwäbisch Hall 2

Inhalt

Hinweis:

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem

Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der

allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in

konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses

Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.

Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig

ausgewählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass

dieser Service weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag

darstellt. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine

Gewährleistung für die Richtigkeit oder Aktualität der hier

wiedergegebenen Informationen übernehmen.

Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie deshalb einen

Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine verbindliche

Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.

Alle Steuerzahler

3

■
Termine: Steuern und Sozialversicherung

■
Steuerberater-Plattform: Soll Kommunikation und

Datenaustausch erleichtern

■
Digitale Rentenübersicht: Besserer Durchblick bei

Rentenbescheiden

■
BZSt warnt: Betrugs-SMS

"Gerichtsverfahren/Steuerschulden"

■
Überlassung von in inländischen Registern eingetragenen

Rechten: Abgabe von Steueranmeldungen und

Steuererklärungen

■
Kleindestilliergeräte für privaten Gebrauch nicht

zugelassen

■
Virtuelle Hauptversammlungen sollen bis Ende 2021

möglich bleiben

■
Einbeziehung von Verlusten und Gewinnen aus Options-

und Termingeschäften

■
Grundsteuer: Kein Erlass für Eigentümer

denkmalgeschützten Bunkers

Allgemeine Informationen

7

■
Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen: BMF

ergänzt Schreiben

■
Wohnungseinrichtung nicht in Spekulationsgewinn

einzubeziehen

■
Prozesskosten im Zusammenhang mit

Umgangsrechtsstreit können nicht als außergewöhnliche

Belastungen abgezogen werden

■
Ehrenamtliche Tätigkeiten: Einfluss auf

Elterngeldberechnung

■
"Homeschooling": Kein Anspruch allein wegen

gefährdeter Mutter

■
Neues Bauvertragsrecht: Zahlreiche Klauseln unwirksam

■
Von Vermieter bezahlte haushaltsnahe Dienstleistungen

von Mietern nur unter bestimmten Voraussetzungen

absetzbar

■
Erbschaftsteuer: Bei mehreren Ehen und mehreren

Häusern kann es schwierig werden



Dezember 2020

Schwäbisch Hall 3

Impressum

Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft mbH | Sitz der Gesellschaft: Havellandstraße 6-14, 68309 Mannheim | Geschäftsführer: Christoph Schmidt, Stefan Wahle | Telefon: 0621/ 8 62 62 62, Fax:

0621/8 62 62 63, E-Mail: akademische.info@wolterskluwer.com | Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim: 729500 | Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE318 945 162

Verantwortlich für den Inhalt (nach § 55 Abs.2 RStV): Dr. Torsten Hahn, Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft mbH, Havellandstraße 6-14, 68309 Mannheim | Internet: www.akademische.de

Alternative Streitbeilegung (Online-Streitbeilegung und Verbraucherschlichtungsstelle)

Die Europäische Kommission hat eine Plattform zur Online-Streitbeilegung eingerichtet, die unter folgendem Link abgerufen werden kann: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wolters Kluwer ist nicht bereit und

nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

Schwäbisch Hall 4

Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung
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■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

■
Einkommensteuer

■
Kirchensteuer

■
Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.12. für den Eingang der

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Dezember 2020

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Dezember ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.12.2020.

Steuerberater-Plattform: Soll Kommunikation und

Datenaustausch erleichtern

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat auf ihrer 102.

Bundeskammerversammlung im September 2020 entschieden, eine

Steuerberater-Plattform zu errichten. Die digitale Plattform soll der

Kommunikation und dem Datenaustausch zwischen Steuerberater,

Mandant, Justiz und Verwaltung dienen. Wie die BStBK mitteilt,

beginnen nun die Arbeiten daran.

Die Plattform soll als zentrales Authentifizierungs- und

Identifizierungsmedium für Steuerberater fungieren. Steuerberater

sollen ihre Mandanten medienbruchfrei und rechtssicher vertreten

können. Eine weitere Funktion der Plattform: Steuerberater erhalten

Zugang zum persönlichen Steuerberater-Postfach.

Die Vorteile der Plattform sieht die BStBK in einem sicheren,

einfachen und schnelleren Datenaustausch. Außerdem ermögliche

eine Chat-Funktion der Finanzsoftware eine direkte Kommunikation

mit der Finanzverwaltung und sorge somit für eine schnelle

Übermittlung von Ergänzungen zur Steuererklärung.

Weiter sei die Kommunikation nachvollziehbar, sodass keine

Notwendigkeit zur gesonderten Dokumentation bestehe. Als

weiteren Vorteil der geplanten Plattform nennt die BStBK den

Zugriff auf berufsstandbezogene Services wie beispielsweise

Fachsoftware. Schließlich könne mithilfe der Vollmachtsdatenbank

auch auf das OZG-Konto eines Mandanten zugegriffen werden, um

zum Beispiel Gewerbesteuerbescheide direkt in die Fachsoftware der

Kanzlei zu importieren und dort digital weiterzuverarbeiten.

Bundessteuerberaterkammer, PM vom November 2020

Digitale Rentenübersicht: Besserer Durchblick bei

Rentenbescheiden

Die Bundesregierung will die Transparenz in der Alterssicherung und

der Rehabilitation verbessern und die Sozialversicherungswahlen

modernisieren. Dazu hat sie einen Gesetzentwurf (BT-Drs.

19/23550) vorgelegt, der unter anderem die Einführung einer

Digitalen Rentenübersicht vorsieht.

Derzeit seien die von vielen Anbietern der gesetzlichen, betrieblichen

und privaten Altersvorsorge zur Verfügung gestellten

Renteninformationen sehr unterschiedlich und nur bedingt geeignet,

einen Überblick über die bereits erreichten oder erreichbaren

Vorsorgeleistungen zu erhalten. Das Angebot der Digitalen

Rentenübersicht solle einen Anreiz setzen, sich intensiver mit der

eigenen Altersvorsorge zu beschäftigen, heißt es im Gesetzentwurf.

Bezüglich der Sozialversicherungswahlen ist vorgesehen, die

Rahmenbedingungen für die Ausübung eines Ehrenamtes in der

Sozialversicherung zu verbessern. Außerdem solle die Bedeutung der

Selbstverwaltung und der SV-Wahlen durch bessere Information und

mehr Transparenz stärker ins Blickfeld der Arbeitgeber und

Versicherten gerückt werden.

Bei der Rehabilitation soll das "offene Zulassungsverfahren", wie es

die Träger der Rentenversicherung bisher praktizieren, reformiert

werden. Ziel ist es, Transparenz, Diskriminierungsfreiheit und

Gleichbehandlung bei der Beschaffung medizinischer

Rehabilitationsleistungen durch die Träger der Rentenversicherung

zu verbessern.
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Neben dem Wunsch- und Wahlrecht des versicherten Rehabilitanden

sollen die Selbstverwaltung der Rentenversicherung und die

Interessen der Rehabilitationseinrichtungen gestärkt werden. Darüber

hinaus soll der Anspruch auf Übergangsgeld gegen den Träger der

Rentenversicherung weiterentwickelt werden, sodass die Höhe des

Übergangsgeldes in angemessenem Verhältnis zum Umfang der in

Anspruch genommenen Leistung zur Prävention und Teilhabe steht.

Deutscher Bundestag, PM vom 26.10.2020

BZSt warnt: Betrugs-SMS

"Gerichtsverfahren/Steuerschulden"

Derzeit versenden Betrüger SMS, angeblich im Namen des

Bundeszentralamts für Steuern (BZSt). Dem Amt zufolge behaupten

sie, überfällige Steuern seien nicht bezahlt und ein Gerichtsverfahren

eingeleitet worden.

Das BZSt warnt auf seiner Homepage ausdrücklich davor, den per

SMS geforderten Betrag zu bezahlen.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 04.11.2020

Überlassung von in inländischen Registern

eingetragenen Rechten: Abgabe von

Steueranmeldungen und Steuererklärungen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) informiert in einem aktuellen

Schreiben über die Verpflichtung zur Abgabe von

Steueranmeldungen/Steuererklärungen zur beschränkten

Steuerpflicht bei der Überlassung von in inländischen Registern

eingetragenen Rechten.

Danach können inländische Einkünfte nach § 49 Absatz 1 Nr. 2f und

Nr. 6 Einkommensteuergesetz (EStG), die zur beschränkten

Steuerpflicht führen, sich auch aus der befristeten oder unbefristeten

Überlassung von Rechten ergeben, die in ein inländisches Register

eingetragen sind. Eines weitergehenden oder zusätzlichen

Inlandsbezugs bedarf es für die Anwendung der Norm nicht.

Zu den in ein inländisches Register eingetragenen Rechten gehören

nach dem Schreiben zum Beispiel auch Patente, die aufgrund einer

Anmeldung beim Europäischen Patent- und Markenamt nach dem

Europäischen Patentübereinkommen in das inländische Register

eingetragen werden.

Die Überlassung solcher Rechte führt auch dann zu inländischen

Einkünften, wenn die Lizenzgebühr nicht von einem unbeschränkt

Steuerpflichtigen getragen wird. Wird ein in einem inländischen

Register eingetragenes Recht zeitlich befristet überlassen, hat der

Schuldner der Vergütung (Lizenzgebühr) nach § 50a Absatz 5 Satz 2

EStG den Steuerabzug vorzunehmen (§ 50a Absatz 1 Nummer 3

EStG), die Steuer an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)

abzuführen und dem BZSt nach § 73e

Einkommensteuer-Durchführungsverordnung eine Steueranmeldung

zu übersenden.

Für Vergütungen, die dem Vergütungsgläubiger bis zum 31.12.2013

zugeflossen sind, ist die Steueranmeldung dem zuständigen

Finanzamt zu übersenden und die Steuer an dieses Finanzamt

abzuführen.

Ist das zugrunde liegende Recht zeitlich unbefristet überlassen

worden und liegt deshalb eine Rechteveräußerung vor, die nicht dem

Steuerabzug nach § 50a Absatz 1 Nr. 3 EStG unterliegt, hat der

Empfänger der Lizenzgebühr bei dem zuständigen Finanzamt (§§ 19,

20 Abgabenordnung) eine Steuererklärung einzureichen (§ 25 Absatz

3 EStG).

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 06.11.2020, Z IV C 5 - S

2300/19/10016 :006

Kleindestilliergeräte für privaten Gebrauch nicht

zugelassen

Kleindestilliergeräte dürfen in privater Umgebung nicht verwendet

werden. Dies stellt die Bundesregierung in ihrer Antwort (BT-Drs.

19/23447) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (BT-Drs.

19/23038) fest, die sich nach der Herstellung alkoholischer

Destillate im privaten Bereich zum Zwecke der Gesundheitsvorsorge

erkundigt hatte. Alkoholerzeugnisse dürften aus Gründen der

Steueraufsicht und der Betrugsbekämpfung grundsätzlich nur in

einer Verschlussbrennerei gewonnen werden.

Bei einer Verschlussbrennerei handele es sich nach den einschlägigen

Vorschriften des Alkoholsteuerrechts um einen unter amtlicher

Mitwirkung verschlusssicher eingerichteten Teil eines Steuerlagers.

Dabei müsse die amtliche Erfassung des Alkohols sichergestellt

werden. Ausnahmen gebe es beim Abfindungsbrennen für

landwirtschaftliche Betriebe beziehungsweise für so genannte

Stoffbesitzer.

Deutscher Bundestag, PM vom 23.10.2020



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

Schwäbisch Hall 6

Virtuelle Hauptversammlungen sollen bis Ende 2021

möglich bleiben

Das Bundesjustizministerium plant eine Verlängerung der am

28.03.2020 in Kraft getretenen Regelungen zur virtuellen

Hauptversammlung von Unternehmen, Stiftungen und Vereinen.

Damit will sie die Handlungs- und Beschlussfähigkeit von

Aktiengesellschaften und vielen weiteren Rechtsformen auch

weiterhin sicherstellen. Eigentlich würden die vor dem Hintergrund

der Corona-Pandemie getroffenen Regelungen Ende 2020 auslaufen.

Der Referentenentwurf ist noch nicht innerhalb der Bundesregierung

abgestimmt. Die Länder und Verbände können bis zum 25.09.2020

Stellung nehmen.

Nach wie vor bestünden aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht

unerhebliche Einschränkungen in vielen Bereichen des Privat- und

Wirtschaftslebens, auch hinsichtlich der Versammlungsmöglichkeit

von Personen, insbesondere von größeren Personengruppen, erläutert

das Justizministerium. Weiterhin sei nicht absehbar, wann in

Unternehmen verschiedener Rechtsformen oder Vereinen oder

Stiftungen wieder Beschlüsse auf herkömmlichem Weg gefasst und

Präsenzversammlungen im großen Kreis durchgeführt werden

können. Damit Unternehmen betroffener Rechtsformen sowie

Vereine und Stiftungen weiterhin die Möglichkeit haben, auch bei

Fortbestehen der durch die COVID-19-Pandemie bedingten

Einschränkungen Beschlussfassungen vorzunehmen, sodass ihre

Handlungsfähigkeit gewährleistet bleibt, sollen die vorübergehenden

Erleichterungen bis zum 31.12.2021 verlängert werden.

Bundesjustizministerium, PM vom 19.09.2020

Einbeziehung von Verlusten und Gewinnen aus

Options- und Termingeschäften

In einem aktuellen Schreiben nimmt das Bundesfinanzministerium

(BMF) Stellung zur Einbeziehung von Verlusten und Gewinnen aus

Options- und Termingeschäften in die Aktiengewinnberechnung nach

§ 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) 2004. Danach gilt für die

Ermittlung des Aktiengewinns Folgendes:

Verluste und Gewinne eines (Spezial-)Investmentfonds aus Options-

und Termingeschäften, die der (Spezial-)Investmentfonds im

Zusammenhang mit den jeweiligen Aktiengeschäften abgeschlossen

hat, sind jedenfalls dann in die Aktiengewinnberechnung nach § 8

InvStG in der bis zum 31.12.2017 geltenden Fassung (InvStG 2004)

mit einzubeziehen, wenn die Options- und Termingeschäfte auf der

einen Seite und die Aktiengeschäfte auf der anderen Seite in ihren

Teilschritten sowohl nach den tatsächlichen Abläufen als auch nach

der Anlageplanung des (Spezial-)Investmentfonds konzeptionell

aufeinander abgestimmt sind und sich wechselseitig bedingen.

Aktiengewinnberechnung nach § 8 InvStG 2004: Dies gilt laut BMF

auch, wenn die Options- und Termingeschäfte nicht in Bezug auf

einzelne Aktien, sondern für unterschiedliche Aktiengattungen oder

auch hinsichtlich einer oder mehrerer Gesamtheiten von

Aktiengattungen (Aktienkörben oder Indizes) abgeschlossen werden.

In diesem Sinne hat das Finanzgericht Niedersachsen im

(mittlerweile rechtskräftigen) Urteil vom 06.07.2017 (6 K 150/16)

auf Grundlage der BFH-Entscheidung vom 22.12.2015 (I R 43/13)

entschieden, dass bei der Ermittlung des positiven Aktiengewinns im

Sinne von § 8 Absatz 1 Satz 1 InvStG 2004 Verluste und Gewinne

des (Spezial-)Investmentfonds aus Options- und Termingeschäften,

die der (Spezial-)Investmentfonds im Zusammenhang mit den

jeweiligen Aktiengeschäften abgeschlossen hat, mit einzubeziehen

sind, wenn die Options- und Termingeschäfte nach der

Anlageplanung und nach der tatsächlichen Abwicklung der

Geschäfte nur der Gegenfinanzierung der Veräußerungsgewinne aus

den Aktiengeschäften gedient haben. Die gegen die Entscheidung

des FG Niedersachsen eingelegte Revision hat der BFH mit Beschluss

vom 29.03.2018 (I B 79/17) als unzulässig verworfen.

Im entschiedenen Fall ergab sich die konzeptionelle Kombination

von Aktien- und Options- /Termingeschäften aus dem

Verkaufsprospekt. Eine entsprechende Einbeziehung der Gewinne

und Verluste aus Options-/Termingeschäften in die

Aktiengewinnberechnung hat aber auch dann zu erfolgen, wenn die

kombinierten Geschäfte auch ohne Aussagen in einem

Verkaufsprospekt durchgeführt wurden.
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Der nach den oben genannten Grundsätzen ermittelte Aktiengewinn

ist für den maßgebenden Besteuerungszeitpunkt auf Ebene des

Anlegers (Veräußerung/Rückgabe beziehungsweise

Teilwertabschreibung) für die Ermittlung des besitzzeitanteiligen

Aktiengewinns der Besteuerung zugrunde zu legen. Dies gilt auch für

die Ermittlung des fiktiven Veräußerungsgewinns nach § 56 Absatz 3

Satz 1 InvStG auf den 31.12.2017. Wurde der Aktiengewinn bisher in

diesen Fällen abweichend von den oben genannten

Rechtsprechungsgrundsätzen ermittelt und einer Steuererklärung

zugrunde gelegt, ist der Anleger nach Maßgabe des § 153

Abgabenordnung verpflichtet, dies unverzüglich anzuzeigen und die

erforderliche Richtigstellung vorzunehmen.

Dies gilt auch, wenn die fehlerhaft ermittelten

Aktien-Veräußerungsgewinne ausgeschüttet wurden. Da hier keine

Rechtsprechungsänderung, sondern eine erstmalige Entscheidung

dieser Rechtsfrage vorliegt, kann sich der Anleger nicht auf

Vertrauensschutz berufen. Vielmehr musste der Anleger bereits bei

Abgabe seiner Steuererklärung mit der Nichtanerkennung dieses

Steuergestaltungsmodells durch die Finanzverwaltung rechnen und

hätte gesondert auf diesen Sachverhalt und ggf. auf seine

abweichende Rechtsauffassung hinweisen müssen. Die

(Kapital-)Verwaltungsgesellschaft hat für (Spezial-)Investmentfonds,

die den Fonds-Aktiengewinn nicht nach den vorgenannten

Rechtsprechungsgrundsätzen ermittelt haben, sowie für an einem

solchen (Spezial-)Investmentfonds beteiligte

Dach-(Spezial-)Investmentfonds eine rückwirkende Korrektur der

Fonds-Aktiengewinne durchzuführen und dies der für die

(Spezial-)Investmentfonds zuständigen Finanzbehörde anzuzeigen

und den Anlegern in geeigneter Weise bekanntzumachen.

Bundesfinanzministerium, Schrieben vom 17.11.2020, IV C 1 - S

1980-1/19/10082 :006

Grundsteuer: Kein Erlass für Eigentümer

denkmalgeschützten Bunkers

Das Verwaltungsgericht (VG) Neustadt an der Weinstraße hat in drei

Verfahren über die Frage entschieden, ob der Eigentümer eines

denkmalgeschützten Bunkers einen Erlass der Grundsteuer

beanspruchen kann und dies jeweils verneint.

Der Kläger ist Eigentümer eines mit einem Luftschutzbunker

bebauten Grundstücks. Der Bunker wurde 1942 errichtet. Auf dem

Grundstück betreibt der Kläger eine Veranstaltungsstätte. Das

Anwesen steht unter Denkmalschutz und wurde in das Verzeichnis

der Kulturdenkmäler Rheinland-Pfalz aufgenommen.

Nach Festsetzung der Grundsteuer für die Jahre 2014 bis 2016

beantragte der Betroffene den Erlass der Steuer für diesen Zeitraum

und berief sich zur Begründung auf von ihm aufgewandte

Instandhaltungskosten. Die Stadt lehnte den Antrag ab, weswegen

der Kläger vor Gericht zog.

Das VG Neustadt hat die drei Klagen, die sich auf die Jahre 2014 bis

2016 beziehen, abgewiesen. Die Voraussetzungen für einen Erlass

der Grundsteuer seien nicht gegeben. Nach dem Grundsteuergesetz

sei zwar die Grundsteuer zu erlassen für Grundbesitz oder Teile von

Grundbesitz, dessen Erhaltung wegen seiner Bedeutung für Kunst,

Geschichte, Wissenschaft oder Naturschutz im öffentlichen

Interesse liege, wenn die erzielten Einnahmen und die sonstigen

Vorteile (Rohertrag) in der Regel unter den jährlichen Kosten liegen.

Die Erhaltung des Areals des Klägers liege aufgrund der Ausweisung

als Denkmal zwar im öffentlichen Interesse. Allerdings übersteige der

jährliche Rohertrag die ansatzfähigen Kosten. Maßgeblich für den

begehrten Erlass sei auch nicht das Engagement des Eigentümers für

das denkmalgeschützte Objekt. Es komme vielmehr darauf an, ob

durch die Denkmaleigenschaft bedingt besondere Kosten anfielen,

die die erzielten Einnahmen überstiegen.

Für den in Rede stehenden Grundsteuererlass müsse also die

Ertraglosigkeit des Grundstücks gerade darauf beruhen, dass

zwischen dem öffentlichen Erhaltungsinteresse und der

Unrentabilität ein Kausalzusammenhang besteht und dass dem

Grundstückseigentümer im öffentlichen Interesse Belastungen

auferlegt werden, die ihn in seiner Verfügungsbefugnis über das

Grundstück so sehr beschränken, dass es unrentierlich ist.

Dies sei hier aber nicht der Fall. Denn der Kläger habe unabhängig

von der Denkmaleigenschaft mit dem Anwesen ein von vornherein

ertragsschwaches Grundstück erworben.

Gegen die Urteile kann Antrag auf Zulassung der Berufung zum

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz gestellt werden.

Verwaltungsgericht Neustadt, Urteile vom 13.07.2020, 3 K

209/20.NW, 3 K 213/20.NW und 3 K 214/20.NW, nicht

rechtskräftig
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Allgemeine

Informationen

Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen: BMF

ergänzt Schreiben

Mit einem aktuellen Schreiben ergänzt das Bundesfinanzministerium

(BMF) sein Schreiben vom 05.02.2018 mit sofortiger Wirkung um

eine neue Textziffer 1.3.5 zur Regelung der Mitteilungspflicht eines

Fondsanlegers in Bezug auf die vom Fonds gehaltenen ausländischen

Beteiligungen.

Danach besteht die Mitteilungspflicht nach § 138 Absatz 2 Satz 1 Nr.

3 Abgabenordnung für Anleger in- und ausländischer

Investmentfonds nicht in Bezug auf die mittelbar über diese

Investmentfonds erworbenen und veräußerten Beteiligungen; sie

besteht bei Vorliegen der Voraussetzungen dieser Vorschrift jedoch

für Erwerbe und Veräußerungen unmittelbarer Beteiligungen an

ausländischen Investmentfonds.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 18.09.2020, IV B 5 - S

0301/19/10009 :001

Wohnungseinrichtung nicht in Spekulationsgewinn

einzubeziehen

Beim Verkauf einer Ferienwohnung ist das mitverkaufte Inventar nicht

der Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft zu unterwerfen.

Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Der Kläger erwarb 2013 eine Ferienwohnung, die er ab 2014 über eine

Agentur vermietete. Im Streitjahr 2016 veräußerte er die

Ferienwohnung, wobei im Kaufvertrag ein Anteil von 45.000 Euro für

das Zubehör veranschlagt wurde.

Das Finanzamt erfasste für 2016 einen steuerpflichtigen

Veräußerungsgewinn nach § 23 Einkommensteuergesetz (EStG), in

den es den Teilbetrag von 45.000 Euro einbezog. Auch insoweit sei

gemäß § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 EStG eine zehnjährige Frist

anzusetzen, weil mit dem Inventar Einkünfte aus Vermietung und

Verpachtung erzielt worden seien. Hiergegen wandte der Kläger ein,

dass es sich bei dem Inventar um Gegenstände des täglichen

Gebrauchs handele, die nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG

nicht der Besteuerung unterlägen.

Die hiergegen erhobene Klage hatte in Bezug auf das Inventar Erfolg.

Das FG hat ausgeführt, dass hinsichtlich des Inventars insgesamt

keine Steuerpflicht vorliege. § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 schaffe

keinen eigenständigen Besteuerungstatbestand, sondern bewirke nur

eine Verlängerung der Spekulationsfrist von bestimmten

Wirtschaftsgütern von einem Jahr auf zehn Jahre. Satz 2 der Norm

nehme allerdings Gegenstände des täglichen Gebrauchs insgesamt

von der Besteuerung aus. Um solche Gegenstände handele es sich

bei Wohnungseinrichtungsgegenständen, weil diese typischerweise

kein Wertsteigerungspotenzial hätten.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 03.08.2020, 5 K 2493/18 E

Prozesskosten im Zusammenhang mit

Umgangsrechtsstreit können nicht als

außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden

Zivilprozesskosten sind auch dann vom Abzug als außergewöhnliche

Belastungen ausgeschlossen, wenn sie für einen Umgangsrechtsstreit

zwecks Rückführung eines entführten Kindes aus dem Ausland

zurück nach Deutschland entstanden sind. Dies hat der

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Die Tochter des Klägers wurde kurz nach der Geburt von der Mutter

in deren Heimatland in Südamerika verbracht. Der Kläger versuchte

– vergeblich –, die Tochter mittels des Verfahrens zum Haager

Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler

Kindesentführung nach Deutschland zurückzuholen. Die dafür bisher

entstandenen Gerichts- und Anwaltskosten von über 20.000 Euro

machte er als außergewöhnliche Belastung geltend. Das Finanzamt

lehnte dies unter Hinweis auf die entgegenstehende Rechtslage ab.

Anders als zuvor das Finanzgericht (FG) bestätigte der BFH die

Rechtsauffassung des Finanzamts. Für Prozesskosten gelte ab dem

Veranlagungszeitraum 2013 ein grundsätzliches Abzugsverbot (§ 33

Absatz 2 Satz 4 Einkommensteuergesetz – EStG). Nur wenn der

Steuerpflichtige ohne die Aufwendungen Gefahr liefe, seine

Existenzgrundlage zu verlieren und seine notwendigen Bedürfnisse in

dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können, sei ein

Abzug der Prozesskosen (ausnahmsweise) zulässig.
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Existenzgrundlage im Sinne des Gesetzes sei aber nach dem

eindeutigen Willen des Gesetzgebers allein die materielle

Lebensgrundlage des Steuerpflichtigen. Durch die Kindesentführung

sei ungeachtet der besonderen emotionalen und auch finanziellen

Belastung für den Kläger allein dessen immaterielle Existenzgrundlage

betroffen. Es sei auch verfassungsrechtlich nicht geboten, die Begriffe

der Existenzgrundlage und der lebensnotwendigen Bedürfnisse in § 33

Absatz 2 Satz 4 EStG (auch) in einem immateriellen Sinne zu deuten.

Der BFH bestätigte damit seine bisherige strenge Auffassung, der das

FG mit einem so genannten Rüttelurteil entgegengetreten war.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 13.08.2020, VI R 15/18

Ehrenamtliche Tätigkeiten: Einfluss auf

Elterngeldberechnung

Aus Sicht des Petitionsausschusses des Bundestages verdient das

ehrenamtliche Engagement von Bürgern große Anerkennung und

muss auch bei der Inanspruchnahme von Elterngeld Berücksichtigung

finden. Daher verabschiedete der Ausschuss am 04.11.2020

einstimmig die Beschlussempfehlung an den Bundestag, eine

dahingehende Petition an die Bundesregierung mit dem höchsten

Votum "zur Berücksichtigung" zu überweisen.

Die Frage, ob Aufwandsentschädigungen von Stadt- und Kreisräten

beim Elterngeld angerechnet werden, werde nach dem Steuerrecht

beurteilt. Um Ehrenämter zu fördern, unterlägen diese steuerrechtlich

nur dann der Einkommenssteuer, wenn – jedenfalls im Nebenzweck –

die Erzielung positiver Einkünfte erstrebt werde. Keine

"Einkunftserzielungsabsicht" liege vor, "wenn die Einnahmen in Geld

oder Geldeswert lediglich dazu dienen, in pauschalierender Weise die

Selbstkosten zu decken". Solange und soweit

Aufwandsentschädigungen für ein kommunales Ehrenamt nicht

steuerpflichtig sind, dürften diese auch nicht für das Elterngeld

berücksichtigt werden, schreibt der Ausschuss.

Als Bemessungszeitraum für die Ermittlung des Einkommens aus

nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit seien die zwölf

Kalendermonate vor dem Geburtsmonat des Kindes maßgeblich,

heißt es weiter. Abweichend davon werde bei selbstständiger

Erwerbstätigkeit der Einkommensteuerbescheid des letzten

abgeschlossenen Veranlagungszeitraums vor der Geburt des Kindes

herangezogen – also in der Regel das vorangegangene Kalenderjahr.

Lagen in den zwölf Monaten vor der Geburt und/oder im letzten

abgeschlossenen Veranlagungszeitraum "Mischeinkünfte", das heißt

Einkommen aus selbstständiger und aus nichtselbstständiger

Tätigkeit vor, sei – wie bei den ausschließlich Selbstständigen –

ebenfalls der letzte abgeschlossene Veranlagungszeitraum vor der

Geburt des Kindes maßgeblich, "und zwar für beide Einkunftsarten",

teilt der Petitionsausschuss mit.

Die Abgeordneten machen deutlich, "dass das ehrenamtliche

Engagement von Bürgern unseres Staates große Anerkennung

verdient". Das Bundesfamilienministerium plane derzeit eine weitere

Reform des Elterngeldes. "Der Petitionsausschuss empfiehlt daher,

die Petition im Hinblick auf die Förderung des Ehrenamtes auch bei

Inanspruchnahme von Elterngeld der Bundesregierung zur

Berücksichtigung zu überweisen", heißt es in der

Beschlussempfehlung.

Deutscher Bundestag, PM vom 04.11.2020

"Homeschooling": Kein Anspruch allein wegen

gefährdeter Mutter

Zwei Schwestern, die eine Oberschule im Emsland besuchen, sind

mit ihrem Eilantrag gescheitert, anlässlich der Corona-Pandemie

vom Präsenzunterricht befreit zu werden. Das Verwaltungsgericht

(VG) Osnabrück lehnte ein "Homeschooling" ab.

An der Schule der Antragstellerinnen erfolgt der Unterricht

pandemiebedingt in Form des Präsenzunterrichts in festgelegten

Gruppen (Kohortenprinzip). Seit Ende August 2020 wurden die

Antragstellerinnen zu Hause beschult, sollten jedoch ab dem

10.09.2020 nach einer Aufforderung durch ihre Schule

(Antragsgegnerin) wieder am Präsenzunterricht teilnehmen.

Dagegen wandten sie sich mit ihrem Eilantrag mit der Begründung,

ihre Mutter gehöre einer Risikogruppe an, weshalb ihrer Befreiung

von der Schulbesuchspflicht zuzustimmen sei.
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Der Antrag hatte keinen Erfolg. Das Gericht führte zur Begründung

aus, grundsätzlich gelte die Schulpflicht, die eine Teilnahme am

Präsenzunterricht umfasse. Da die Antragstellerinnen nicht selbst

unter einer längerfristigen Erkrankung litten, greife auch die im

Niedersächsischen Schulgesetz geregelte Ausnahme nicht. Eine

darüberhinausgehende Befreiung vom Präsenzunterricht liege im

Ermessen der Schule, das diese hier fehlerfrei ausgeübt habe.

Nach einer vom zuständigen Kultusministerium erlassenen

Handlungsanweisung komme eine Befreiung vom Präsenzunterricht

bei vulnerablen Angehörigen nur in Betracht, wenn – erstens –

glaubhaft gemacht werde, dass die Angehörigen zu einer Risikogruppe

gehörten und der Schüler mit dieser Person in einem räumlich nicht

trennbaren Lebensbereich dauerhaft wohne und – zweitens – an der

Schule ein nachgewiesener Fall einer Neuinfektion mit dem

Corona-Virus durch das zuständige Gesundheitsamt bestätigt worden

sei. Letzteres sei hier nicht der Fall. Im Übrigen sei die

(Vor-)Erkrankung der Mutter auch nicht hinreichend glaubhaft

gemacht worden, da die vorgelegte ärztliche Bescheinigung

unzureichend sei.

Das VG hatte auch keine rechtlichen Bedenken an der geschilderten

Verwaltungspraxis. Neben dem aus dem Grundgesetz (GG) folgenden

Bildungsauftrag des Staates und dem Bildungsanspruch des einzelnen

Kindes (Artikel 7 GG) seien hier auch der grundgesetzlich garantierte

Schutz der Familie (Artikel 6 Absatz 1 GG) sowie das Recht auf Leben

und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 GG) zu

berücksichtigen. Diese Grundrechte habe die ausgeübte

Verwaltungspraxis verfassungskonform zum Ausgleich gebracht.

Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit werde hier

aufgrund der von der Schule getroffenen Schutzvorkehrungen nicht

verletzt. Sämtliche Personen, die die Schule beträten, hätten eine

Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, die Pflicht gelte auch für die

Schüler außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen sowie auf

Schulhöfen. Es seien Laufwege eingezeichnet worden, Regenpausen

müssten im Klassenraum verbracht werden, die zudem regelmäßig

gelüftet würden. Die aktuellen Fallzahlen (Sieben-Tagesinzidenz)

lägen zwar im Landkreis Emsland inzwischen bei über 50 Infizierten je

100.000 Einwohner, ließen sich jedoch im Wesentlichen auf

regionale, nicht schulische Hotspots zurückführen.

Der Beschluss ist noch nicht rechtkräftig und kann mit der

Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Niedersachsen

angefochten werden.

Verwaltungsgericht Osnabrück, Beschluss vom 14.10.2020, 3 B

63/20, nicht rechtskräftig

Neues Bauvertragsrecht: Zahlreiche Klauseln

unwirksam

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat zahlreiche

Klauseln eines vorformulierten Bauvertrages für unwirksam erklärt.

Höchstrichterliche Rechtsprechung zur Inhaltskontrolle von

Bauklauseln nach dem seit dem 01.01.2018 geltenden neuen

Bauvertragsrechts liege allerdings noch nicht vor. Deswegen und

weil der Sache grundsätzliche Bedeutung zukomme, sei die Revision

zuzulassen, so das OLG.

Der Kläger ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für den

Verbraucherschutz im Bauwesen einsetzt. Die Beklagte ist ein

Bauunternehmen für die schlüsselfertige Erstellung von

Wohnhäusern. Sie verwendet gegenüber den Verbrauchern einen

vorformulierten "Planungs- und Bauvertrag". Der Kläger hält

zahlreiche Bedingungen dieses Vertrages für unwirksam.

Das Landgericht hat der Klage hinsichtlich von elf Klauseln

stattgegeben und sie im Übrigen abgewiesen. Hiergegen richtet sich

die Berufung beider Parteien. Die Berufung des Klägers, mit der er

sich gegen die Verwendung weiterer bestimmter Klauseln richtet,

hatte vor dem OLG überwiegend Erfolg. Die Berufung der Beklagten,

mit der sie sich gegen die Verurteilung zur Unterlassung zweier

Klauseln wandte, hatte keinen Erfolg.

Das OLG untersagte der Beklagten unter anderem die Verwendung

einer Klausel, wonach die Parteien davon ausgehen, dass "keine

unüblichen Grundstücksgegebenheiten bestehen". Diese Klausel sei,

so das OLG, für einen durchschnittlichen Verbraucher

unverständlich. Dem Kunden sei vollkommen unklar, wann ein

Grundstück noch üblich und wann es unüblich beschaffen sei. Denn

es gebe kein "Baugrundstück von der Stange".

Ebenfalls unwirksam ist nach Ansicht des OLG die Bestimmung,

wonach, wenn der Auftraggeber statt der vorgelegten

Ausführungsplanung wesentliche Änderungen fordert, die

Vertragsparteien "verhandeln und eine entsprechende

Nachtragsvereinbarung abschließen". Diese Klausel lasse den

ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers bei der Abfassung des neuen

Bauvertragsrechts außer Acht. Der Gesetzgeber habe dem Besteller

ausdrücklich ein einseitiges Anordnungsrecht zugebilligt, wenn keine

gütliche Einigung zwischen den Parteien zustande kommt. Mit der

Klausel werde jedoch – zu Unrecht – der Eindruck erweckt, dass der

Kunde unbedingt eine Nachtragsvereinbarung benötige.
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Unwirksam sei zudem eine Klausel, wonach der Kunde dafür Sorge zu

tragen habe, dass das Grundstück "mit schweren Baufahrzeugen mit

einem Gesamtgewicht von 40 t befahren werden kann". Ein

durchschnittlicher Verbraucher könne nicht beurteilen, ob sein

Baugrundstück mit derartigen Baufahrzeugen befahren werden könne.

Dies hänge von der Beschaffenheit seines Grundstücks, insbesondere

den Bodenverhältnissen ab, sowie von der Beschaffenheit des

Baufahrzeugs. Beides sei dem Kunden nicht bekannt.

Nicht wirksam sei auch die Klausel, wonach das Bauwerk als

abgenommen gilt, wenn eine Frist zur Abnahme gesetzt wurde "und

der Auftraggeber die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter

Angabe wesentlicher Mängel verweigert hat". Zum einen müsse der

Unternehmer in Textform auf die Folgen einer nicht erklärten oder

ohne Angabe von Mängeln verweigerten Abnahme hinweisen. Zum

anderen sei nach dem Gesetz bereits dann nicht von einer Abnahme

auszugehen, wenn der Besteller wegen eines Mangels – nicht

mehrerer Mängel – die Abnahme verweigert habe. Ob der Mangel

wesentlich oder unwesentlich ist, spiele nach den gesetzlichen

Regelungen ebenfalls keine Rolle.

Insgesamt sind nach dem Urteil des OLG 18 Klauseln unwirksam.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 28.10.2020, Az. 29

U 146/19

Von Vermieter bezahlte haushaltsnahe

Dienstleistungen von Mietern nur unter bestimmten

Voraussetzungen absetzbar

Ein Mieter kann nur dann vom Vermieter gezahlte haushaltsnahe

Dienstleistungen steuerlich geltend machen, wenn die

Jahresabrechnung der Wohnnebenkosten die auf den einzelnen

Wohnungseigentümer und Mieter entfallenden Aufwendungen für

haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen

sowie für Handwerkerleistungen gesondert aufführt. Dies hat das

Finanzgericht (FG) Niedersachsen zu § 35a Einkommensteuergesetz

entschieden und bezüglich des Mindestinhalts einer solchen

Jahresabrechnung auf die Randnummern 26 und 27 des

BMF-Schreibens vom 09.11.2016 (BStBl. I S. 1213) verwiesen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da Revision eingelegt wurde. Diese

läuft beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VI R 24/20.

Niedersächsisches Finanzgericht 4. Senat, Urteil vom 08.05.2019, 4 K

120/18, nicht rechtskräftig

Erbschaftsteuer: Bei mehreren Ehen und mehreren

Häusern kann es schwierig werden

Wird einem jungen Mann von seinem Vater per Vermächtnis ein

Wohnhaus hinterlassen, in dem der Sohn aufgewachsen ist und in

dem er mit seiner Schwester und seinen Eltern rund 13 Jahre gelebt

hat, bevor der Vater mit einer Freundin nach Österreich zieht und

sich von der Mutter scheiden lässt (die das Haus nach der Scheidung

innerhalb von 6 Monaten verlassen musste), so kann das Erbe nicht

als "Familienheim" steuerlich begünstigt werden.

Das gelte auch dann, wenn der Vater in dem Haus noch einige

Räume weiterhin unter anderem als Archiv, Büro oder Umkleide

genutzt, inzwischen aber mit seiner neuen (inzwischen 3.) Ehefrau

seinen Erstwohnsitz in Österreich angemeldet hatte, sagt das FG

München.

Die Steuervergünstigungen für das Vererben von "Familienheimen"

können nicht vervielfältigt werden.

FG München, 4 K 3287/18 vom 04.05.2020
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